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Die Bedrohung durch Erpressung

Wir setzen in dieser Nummer die Berichterstattung über die den
Zivilschutz betreffenden Teile des Berichtes der Studienkommission
für strategische Fragen fort und freuen uns, in der «Partie Romande»
eine Zusammenfassung darüber zu bieten. Im allgemeinen Teil wird
im Abschnitt «Staat und Strategie» auch auf die Bedrohung durch
Erpressung eingegangen, wo festgehalten wird, dass die Erpressung
im Zeitalter der Nuklearstrategie eine Bedeutung erlangt hat, die
ihr früher nie zukam. Sie kann den zu politischen Entscheiden
aufgerufenen Behörden Entschlüsse abfordern, für deren Tragweite und
Schwierigkeit sich in der Geschichte keine Parallelen finden lassen.

Wirtschaftlichen, politischen und militärischen Druck zur Erzwingung

von Forderungen hat es immer gegeben. Die Erpressung, wie
sie heute möglich ist, droht nicht nur mit dem Verlust
unwiederbringlicher Güter, sondern mit der Vernichtung von Staat und Volk.

Solche Erpressungen, hält der Bericht fest, können im «Frieden»

ausgesprochen werden; sie können aber auch erst dann in Gang gesetzt

werden, wenn sich das Land schon im Kriegszustand befindet.

Erpressung ist eine unter den vielen möglichen Formen heutiger
Bedrohung. Da ihr mit den gewohnten Mitteln politischer und
militärischer Landesverteidigung nicht begegnet werden kann, soll sie

im erwähnten Bericht gesondert dargestellt werden. Wir bringen
diese Ausführung in unserer Zeitschriftvollumfänglichzum Abdruck,
um damit unseren Lesern und allen zu dienen, die heute überall im
Lande für den Zivilschutz arbeiten und ihnen für diesen Einsatz zu
helfen. Zusammen mit den übrigen Pfeilern der Gesamtverteidigung
ist es vor allem ein gut ausgebauter Zivilschutz, der mithilft, damit
solche Erpressungen erst gar nicht versucht werden oder ihnen
getrotzt werden kann. In diesem Sinne lohnt es sich, die betreffenden

Ausführungen des Schmid-Berichtes genau zu lesen, zu diskutieren
und die notwendigen Erkenntnisse daraus zu ziehen.

Mit freundlichen Grüssen

Ihr Redaktor
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